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Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn.

———

Tit.!
Wir beehren uns, der Generalversammlung der Gotthardbahngesellschaft unsern achtnndzwanzigsten,

das Jahr 1899 umfassenden Geschäftsbericht vorzulegen.

H.. Alkgemeiner Heik.

i. Grundlagen und Umfang der Unternehmung.

Am 31. Dezember 1899 waren im Aktienbuche 279 Aktionäre mit 28,497 Aktien eingetragen; es ergibt

sich somit gegenüber der letzten Mitteilung ein Zuwachs von 12 Aktionären mit 197 Aktien.

II. verschiedene Angelegenheiten allgemeiner Natur.
1.

In unserm letzten Geschäftsberichte teilten wir auf Seite 7 und ff. mit, in welcher Weise die Bundes-

behörde mit den Eisenbahngesellschaften über die Einlagen in den Erneuerungsfonds verhandelt hat. Das Eisen-

bahndepartement erließ auf den 3. Mai 1899 die Einladung zu einer weitern Konferenz. Eine Verständigung

konnte aber auch dieses Mal nicht erzielt werden, und so faßte der h. Bundesrat den Beschluß betreffend
Fest setzu n g d e r j ä h r l i ch e n E i n l a g e n in den E r n e u c r u n g s f o n d s gemäß Art. 11 und

12 desEisenbahnrechnungsgesetzes vom 12. Juni.
Dieser Beschluß zerfällt in vier Teile:

Der erste Teil enthält das sogen. Regulativ:

a. betreffend die Einlagen in den Fonds für Oberbau, Rollmaterial, Mobiliar und Gerätschaften, und

zwar für jede einzelne Bahnunternehmung beim Oberban und Rollmaterial besonders, und

d. betreffend die Entnahmen,

dazu sogen. Ausnahmebestimmungen und einen Revisionsvorbehalt.

Im zweiten Teil werden auf Grund dieser Normen die Einlagen für das Jahr 1896 festgesetzt, für die

Gotthardbahn mit Fr. 1,145,126. —.
Der dritte Teil enthält die Vorschrift, daß auch für das Jahr 1897 und die folgenden Jahre nach diesen

Normen zu rechnen sei, und

der vierte Teil verfügt, daß die Differenzbeträge zwischen dieser Neuberechnung und den sogen, provi-
sorischen Einlagen pro 1896, 1897 und 1898 in der Rechnung pro 1899 zu verrechnen seien. Schließlich wird
die Berechnung der Ergänzungseinlagen für die konzessionsgemäßen Reinertragsrechnungen vorbehalten.

Da das Eisenbahndepartement die Aufstellungen und Einwendungen der Bahngesellschasten sozusagen

gar nicht berücksichtigt hat und namentlich auch die uns gegenüber erhobenen Forderungen außerordentlich hoch
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